
 219

Vollziehungsverordnung zum Krankenpflegegesetz 

Aufhebung vom 29. August 2005 

 
Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 
 
gestützt auf Art. 32 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 24. Mai 2005, 
 
beschliesst: 
 
 
I. 
Die Vollziehungsverordnung zum Gesetz über die Förderung der Kranken-
pflege und der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen Personen 
vom 30. Mai 1979 wird aufgehoben. 
 
 
II. 
Diese Aufhebung tritt mit der Teilrevision des Gesetzes über die Förde-
rung der Krankenpflege und der Betreuung von betagten und pflegebe-
dürftigen Personen in Kraft. 

 


